
Ortsgemeinde Singhofen 
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau 

 

 

 

 

Aufstellung des Bebauungsplans 

„Am Sportplatz“ 

 
 

 

 
Abwägungen und Beschlussvorschläge  

zu den vorgebrachten Stellungnahmen  

gemäß §§ 3(2), 4(2) und 4a (3) BauGB 
 

 

 

Stand: Februar 2026 

 

 

 

 

 

Bearbeitet im Auftrag der Ortsgemeinde Singhofen 



Seite 2, Aufstellung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in der Ortsgemeinde Singhofen, 

Abwägungen und Beschlussvorschläge, Verfahren nach §§ 3(2), 4(2) u. 4a (3), 

Stand: Februar 2026 

 

 

Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Paul,  

sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Ortsgemeinderates,  

 

 

die Stellungnahmen der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 

Öffentlichkeit und der benachbarten Gemeinden aus dem erneuten Verfahren gemäß 

§ 4a (3) BauGB und dem Verfahren §§ 2 (2) 3 (2) und 4 (2) BauGB liegen vor. Die Ergeb-

nisse sind durch den Gemeinderat zu bewerten, abzuwägen und im weiteren Verfahren 

zu beachten. 

 

Folgende eingebrachte Anregungen sind zu würdigen: 

I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) BauGB ............................... 4 
1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems, 

Schreiben vom 10.11.2025 .................................................................................. 4 
2. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Koppelheck 26, 56377 Nassau, 

Schreiben vom 27.11.2025 und vom 22.03.2024 ............................................... 8 
3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Kirchstraße 45, 56410 Montabaur, 

Schreiben vom 29.10.2025 und vom 15.02.2024 ............................................. 11 
4. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz, Schreiben vom 11.11.2025 und vom 

26.02.2024 .......................................................................................................... 13 
5. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, Schreiben vom 19.12.2025 ................................................................. 16 
6. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 

56077 Koblenz, E-Mail vom 08.12.2025 ............................................................ 19 
7. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 

Landesdenkmalpflege, Praktische Denkmalpflege, Schillerstraße 44, 55116 

Mainz, E-Mail vom 23.10.2025 .......................................................................... 21 
8. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-Straße 5, 

55129 Mainz, Schreiben vom 06.11.2025 und vom 21.03.2024 ....................... 23 
9. Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), Regionalgeschäftsstelle 

Montabaur, Bahnhofsplatz 2-4, 56410 Montabaur, Schreiben vom 25.11.2025

 ............................................................................................................................ 26 
10. Vodafone GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier, 2 x E-Mail vom 

20.11.2025 .......................................................................................................... 28 
11. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PTI14, 

Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, Schreiben vom 27.03.2024 ............. 30 
12. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter 

Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken ............................................... 33 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB ............................................................................... 37 
1. Privatperson 01, E-Mail vom 30.10.2025 ........................................................... 37 
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2. Privatperson 02, Singhofen, Schreiben vom 23.11.2025 ................................. 38 

III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB .................................................. 44 
 

 

Die Stellungnahmen werden zunächst interpretiert (kursiv gedruckt), danach erfolgt die 

Abwägung und diese mündet, falls erforderlich, in einen Beschlussvorschlag ein. Dem 

Abwägungsdokument ist eine Zusammenstellung aller Stellungnahmen beigefügt. 

 

Es werden die Stellungnahmen der Offenlage sowie der erneuten Offenlage gemeinsam 

abgewogen. Hierzu werden beide Stellungnahmen (sofern vorhanden) einer eingeben-

den Stelle zusammen dargelegt und abgewogen. Die Stellungnahmen von Stellen ohne 

Anregungen oder Bedenken sind der Übersichtlichkeit halber ihrem Verfahrensschritt 

nach gebündelt dargestellt. 

 

 

Erarbeitet: Stadt-Land-plus GmbH 

Büro für Städtebau und Umweltplanung 

 

 

 

i.A. Kai Schad/bo 

B. Eng. Landschaftsarchitektur 

Boppard-Buchholz, Februar 2026 
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I. Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und der sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a (3) und §§ 3(2) sowie 

4(2) BauGB (2024) 
 

1. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems, 

Schreiben vom 10.11.2025 (§4a(3) BauGB) und 27.03.2024 (§§3(2) u. 4(2) 

BauGB)  
Seitens der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wird folgendes mitgeteilt: 
 

Schreiben vom 10.11.2025 

 
 

 
 

Abwägung: 

Eine Erreichbarkeit für die Feuerwehr ist gewährleistet. Gegenüber der letzten Stellung-

nahme hat sich die beschriebene Löschwassermenge im Grundschutz verdoppelt. Der 

genaue Löschwasserbedarf ist dabei vom konkreten Vorhaben abhängig und ist entspre-

chend auf dieser Ebene zu klären. Sollte die vorhandene Löschwassermenge unzu-

reichend sein, ist eine Löschwasservorhaltung im Rahmen der Genehmigungsplanung 

vorzusehen. Eine Änderung des Bebauungsplans ist hierzu nicht erforderlich.  
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Schreiben vom 27.03.2024 

 
 

1. Es bestehen keine weiteren Bedenken bei Einhaltung der aufgeführten Punkte. 

 

Abwägung: 

1. Die vorliegende Planung entspricht grundsätzlich den benannten Anforderungen, 

Details sind im Rahmen der jeweiligen Bauvorhaben nachzuweisen. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die benannten Details sind im Rah-

men der jeweiligen Ausführungsplanung nachzuweisen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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Schreiben vom 27.03.2024 

 
 

Die Kreisverwaltung, Untere Naturschutzbehörde, des Rhein-Lahn-Kreises teilt mit, dass 

1. Es bestehen keine weiteren Einwände oder Hinweise. 

 

Abwägung: 

1. Die Eingabe ist zur Kenntnis zu nehmen 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Eingabe wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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Schreiben vom 27.03.2024 

 

 

 
 

Die Kreisverwaltung, Untere Wasserbehörde, des Rhein-Lahn-Kreises teilt folgendes 

mit: 

1. Keine Betroffenheit von abwägungsrelevanten Aspekten. 
2. Hinweis auf Abstimmung d. Entwässerungsplanung mit Werken. 

3. Hinweis auf potenzielle Radonbelastung. 

 
Abwägung: 

1. Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. 

2. Die Entwässerungsplanung wird in enger Abstimmung mit den Verbandsgemeinde-

werken erstellt (vgl. Stellungnahme unter I. 2.). 

3. Das Thema der Radonbelastung ist bereits in den Hinweisen der Textfestsetzungen 

berücksichtigt. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ist in der Planung berücksichtigt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Koppelheck 26, 56377 Nas-

sau, Schreiben vom 27.11.2025 (§4a(3) BauGB) und vom 22.03.2024 (§§3(2) 

u. 4(2) BauGB)  
Seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau wird folgendes mitgeteilt: 

 

Stellungnahme vom 27.11.2025: 

 

 

 

 

 
 

Stellungnahme vom 22.03.2024: 
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Abwägung: 

Es wird auf die vorangegangene Stellungnahme verwiesen. Eine Entwässerungspla-

nung ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu erstellen, die Unterhaltung zu sichern. 

Grundsätzlich ist nachzuweisen, dass das Niederschlagswasser nicht vor Ort versickert 
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werden kann, bevor eine Einleitung in Kanalsysteme erfolgt. Dies entspricht den gelten-

den Gesetzen und Richtlinien und ist nicht auf der Bebauungsplanebene zu regeln. Eine 

Änderung des Bebauungsplans ist nicht notwendig. 

 

Beschlussvorschlag:  

• Eine konkrete Entwässerungsplanung wird nach Abschluss des Bebauungsplanver-

fahrens in Abstimmung mit den Werken erarbeitet. 

• Die Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind den Hinweisen nach-

richtlich der Stellungnahme entsprechend anzupassen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-

schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Kirchstraße 45, 56410 Monta-

baur, Schreiben vom (§4a(3) BauGB) 29.10.2025 und vom 15.02.2024 

(§§3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-

schutz wird folgendes mitgeteilt: 
 

Stellungnahme vom 29.10.2025: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Stellungnahme vom 15.02.2024: 

 

 

 

 

 
 

1. Keine relevanten Betroffenheiten abwägungsrelevanter Aspekte. 

2. Hinweis auf Erfordernis wasserrechtlicher Erlaubnis für Niederschlagsentwässe-
rung. 

3. Keine besondere Gebietsgefährdung bei Starkregenereignissen. 
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Abwägung: 

Die Stellungnahmen sind zur Kenntnis zu nehmen. Eine wasserrechtliche Erlaubnis wird 

erst im Rahmen der Ausführungsplanung zur Entwässerung erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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4. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeauf-

sicht, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz, Schreiben vom 11.11.2025 

und vom 26.02.2024 
Seitens der SGD Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht wird folgendes mitgeteilt: 

 

Stellungnahme vom 11.11.2025: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Abwägung: 

Der Hinweis auf die Anpassung des Schallgutachtens ist sinnvoll und sollte umgesetzt 

werden. Die Änderungen umfassen das Entfallen eines Wendehammers und die Vertei-

lung der Sondergebiets- und Allgemeinen Wohngebietsflächen. Das Sondergebiet und 

das Wohngebiet weisen vergleichbare Schutzbedürftigkeit auf und die äußere Abgren-

zung ist unverändert, daher kommt es zu keinen inhaltlichen Veränderungen. Eine nach-

richtliche Ergänzung der Unterlagen ist daher unschädlich. 
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Da es sich vorliegend um einen Angebotsbebauungsplan handelt, ist eine abschlie-

ßende Bewertung des Themas Schallschutz auf der Ebene des Bebauungsplans nicht 

möglich und muss auf der Ausführungs- bzw. Genehmigungsebene erfolgen. 

 

Der beschriebene Konflikt zwischen Wohnnutzung und Großtierhaltung existieren für 

das Plangebiet und seine Umgebung bereits ohne die vorliegende Planung im Bestand 

auch direkt aneinander angrenzend. Es ist daher grundsätzlich von einer gegenseitigen 

Verträglichkeit auszugehen. Eine Klärung zum Thema der Geruchsbelästigung durch 

Großtiere kann nur über ein Gutachten herbeigeführt werden. Die Ortsgemeinde ent-

scheidet darüber, ob der existierende Bestand als hinreichend klarer Indikator für eine 

Verträglichkeit angesehen werden kann, oder ob ein Gutachten erfolgen soll. Alternativ 

kann eine Aufgabe der Tierhaltung eine Lösung darstellen. 

 

Stellungnahme vom 26.02.2024: 

 

 

 
 
1. Forderung Anpassung Schalltechnisches Gutachten aufgrund von Planungsände-

rung. 

2. Potenzieller Nutzungskonflikt mit landwirtschaftlicher Nutzung südlich des Plange-
biets. 

 

Abwägung: 

1. Altenwohnheime gelten als Wohngebäude: „Altenwohnheime mit möblierten oder 
unmöblierten Appartements (Wohnungen) oder mit Zimmern, in denen alte Men-

schen selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden ihren Haushalt führen, sind auch 
dann unstreitig Wohngebäude, wenn der Heimträger zB eine Gemeinschaftsverpfle-

gung oder Betreuungsdienste anbietet.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §3 

BauNVO, RN47). Da diese Nutzung im angrenzenden Nutzungstyp (Wohnen) zuläs-

sig wäre, ist nicht von planungsrelevanten Auswirkungen auszugehen. Altenpflege 

dagegen ist der gesundheitlichen Versorgung zuzurechnen. Die entsprechende Nut-

zung ist ebenfalls in Allgemeinen Wohngebieten zulässig, eine erhebliche Belastung 

des Plangebiets und der Umgebung entsprechend nicht wahrscheinlich. 
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2. Die Fortsetzung landwirtschaftlicher Nutzung südlich des Plangebiets und mögli 

cherweise relevanter Implikationen bzgl. des Immissionsschutzes sollten geklärt 

werden. Hier ist insbesondere der Umgang mit Mist relevant (Geruch). 

 

Beschlussvorschlag:  

Das schalltechnische Gutachten wird nachrichtlich an die neue Planung angepasst und 

in den Dokumenten des Bebauungsplans berücksichtigt.  

 

• Ein Geruchsgutachten wird durchgeführt. 

• Es wird kein Geruchsgutachten durchgeführt. Die Bestandssituation ist ein klarer In-

dikator für eine Verträglichkeit der Situation. 

• Die Tierhaltung im direkten Umfeld des Plangebiets wird eingestellt. 

(unzutreffendes streichen) 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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5. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchä-

ologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Schrei-

ben vom 19.12.2025 (§4a (3) BauGB) und 28.02.2024 (§§3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäo-

logie werden folgende Einwände mitgeteilt: 

 
Schreiben vom 19.12.2025 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Die Belange der Landesarchäologie sind berücksichtigt. 

2. Es wird darauf hingewiesen, die anderen Dienststellen der GDKE zu beteiligen. 



Seite 17, Aufstellung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in der Ortsgemeinde Singhofen, 

Abwägungen und Beschlussvorschläge, Verfahren nach §§ 3(2), 4(2) u. 4a (3), 

Stand: Februar 2026 

 

 

Abwägung: 

1. Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen.  

2. Die übrigen Stellen wurden im Verfahren beteiligt. 

 

Schreiben vom 28.02.2024 

 

 
 

 
 

 
 

1. Die Belange der Landesarchäologie sind berücksichtigt. 

2. Es wird darauf hingewiesen, die anderen Dienststellen der GDKE zu beteiligen. 

 
Abwägung: 

1. Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen.  

2. Die übrigen Stellen wurden im Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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6. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchä-

ologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 

Koblenz, E-Mail vom 08.12.2025 
Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäo-

logie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege werden folgende Einwände mitgeteilt: 
 
wir haben das Vorhaben zur Kenntnis genommen.  
In dem angegebenen Planungsbereich sind der Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denk-
malpflege keine erdgeschichtlich relevanten Fundstellen bekannt. Gegen das Bauvorhaben bestehen 
daher seitens der Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege keine Bedenken. 
 
Es handelt sich aber um potenziell fossilführende Gesteine.  
Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege zu Eingriffen in 
den Boden ist daher grundsätzlich an die Übernahme folgender Auflagen gebunden: 
 
1. Die Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege ist über den Beginn von Erdar-
beiten rechtzeitig (4 Wochen vorher) zu informieren. Die Anzeige des Baubeginns ist zu richten an 
erdgeschichte@gdke.rlp.de oder an die unten genannte Telefonnummer. 
 
2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 23.3.1978 
(GVBl.,1978, S.159 ff., zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 20.12.2024 [GVBl. S. 
477]), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, erdgeschichtliche Fund unverzüglich zu mel-
den, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen 
Verlust zu sichern. 
 
3. Punkt 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch 
nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 
 
4. Sollten wirklich erdgeschichtliche Funde angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie 
ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit 
den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen erdgeschichtlichen Forschung 
entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen.  
 
Die Punkte 1 – 4 sind auch in die Bauausführungspläne bzw. Plangenehmigung als Auflagen zu über-
nehmen. 
 
Die Direktion Landesarchäologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege ist bei weiteren Planungen zu be-
teiligen, da jederzeit neue Fundstellen auftreten können, die eine detaillierte Betrachtung erfordern. 
 
Es wird auf die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§ 16-20 DSchG RLP).  
 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäolo-
gie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege. 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege/Praktische Denkmalpflege Mainz 
und der Direktion Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch ein-
zuholen. Eine interne Weiterleitung ist nicht möglich. 

 

Abwägung: 

Es ist mit fossilführenden Gesteinen im Plangebiet zu rechnen, daher bestehen grund-

sätzlich Auflagen für die bauliche Umsetzung der Planungen. Diese Auflagen sollten 

nachrichtlich in die Hinweise der Textfestsetzungen aufgenommen werden. Die übrigen 

Eingaben sind bereits berücksichtigt. 

  

mailto:erdgeschichte@gdke.rlp.de
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Beschlussvorschlag:  

Die Hinweise der Textfestsetzungen werden nachrichtlich um die Auflagen der Eingabe 

ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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7. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenk-

malpflege, Praktische Denkmalpflege, Schillerstraße 44, 55116 Mainz, E-

Mail vom 23.10.2025 (§4a(3) BauGB)  
Seitens der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesdenk-

malpflege, Praktische Denkmalpflege werden folgende Einwände mitgeteilt: 
 
wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 21.10.2025 und die Beteiligung unserer Behörde gem. § 4 
Abs. 1 und 2 BauGB sowie Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz gemäß § 1 Abs. 3 im vorliegenden 
Vorhaben. 
 
Aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege sind im Rahmen des o.g. Planungsverfahren die Be-
lange der Denkmalpflege nicht betroffen. 
 
Hinweis zu Kleindenkmälern und Grenzzeichen: 
Im Rahmen des Planungsverfahren ist zu berücksichtigen, dass sich im Planungsgebiet gemäß 
DSchG RLP §§ 3, 4 und 5 denkmalgeschützte Kleindenkmäler und Grenzzeichen (u.a. Grenzsteine, 
Kilometer- oder Stundensteine, Loogfelsen, Menhire) befinden können. All diese genannten Klein-
denkmäler und Grenzzeichen sind prinzipiell in situ zu belassen. 
 
Insbesondere Grenzzeichen können noch heute eine historische oder noch immer bestehende Grenz-
linie dokumentieren bzw. als ein Bestandteil eine noch aus mehreren tradierten Grenzzeichen beste-
hende historische Grenzlinie überliefern.  
 
Sollten daher im Rahmen von Maßnahmen und Bauausführungen Kleindenkmäler, Grenzzeichen wie 
Grenzsteine, Kilometer- oder Stundensteine, Loogfelsen, Menhire oder Ähnliches im Planungsgebiet 
vorgefunden und festgestellt werden, ist die Denkmalfachbehörde – Direktion Landesdenkmalpflege 
und Direktion Landesarchäologie der GDKE – von diesen und Ihrem Standort sofort in Kenntnis zu 
setzen, die Kulturdenkmäler sind in situ zu belassen und bei erforderlicher Veränderung gemäß § 13 
DSchG das weitere Vorgehen in jedem Einzelfall mit den Denkmalbehörden, hier der zuständigen Un-
teren Denkmalschutzbehörde und den o.g. Denkmalfachbehörden umgehend und im Vorfeld der Ver-
änderungen abzustimmen. 
 
Dieser Hinweis auf den Genehmigungsvorbehalt ist als Rechtsgrundlage im Planungsbe-
schluss aufzuführen und denkmalrechtlich zu genehmigen. 
 
Hinweis zu den Stellungnahmen der GDKE: 
Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Stellungnahmen 
der Direktion Landesarchäologie sowie der Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte sind gesondert 
einzuholen. 
 
 

Abwägung: 

Es bestehen keine Bedenken. Der Vollständigkeit halber sollten die Aussagen zu Klein-

denkmälern und Grenzzeichen nachrichtlich in die Hinweise der Textfestsetzungen über-

nommen werden. Es kommt hierdurch zu keinen inhaltlichen Änderungen der Unterla-

gen des Bebauungsplans. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Hinweise der Textfestsetzungen werden nachrichtlich um Aussagen zu Kleindenk-

mälern und Grenzzeichen ergänzt. 
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Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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8. Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Emy-Roeder-

Straße 5, 55129 Mainz, Schreiben vom 06.11.2025 (§4a(3) BauGB) und vom 

21.03.2024 (§§3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz wird folgen-

des mitgeteilt: 

 

Stellungnahme vom 06.11.2025: 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

Stellungnahme vom 21.03.2024: 
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1. Keine Erkenntnisse über Altbergbau, Hinweis auf Gefahrenpotenziale auf Aus-

gleichsfläche bei Einsatz schwerer Maschinen. 
2. Bestätigung der Hinweise 

3. Forderung Ergänzung um Geologiedatengesetz 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Die Aussagen zum Geologiedatengesetz 

sind in den Hinweisen nachrichtlich ergänzt worden. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise wurden nachrichtlich 

um Angaben zum Geologiedatengesetz ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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9. Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK), Regionalgeschäftsstelle 

Montabaur, Bahnhofsplatz 2-4, 56410 Montabaur, Schreiben vom 

25.11.2025 (§4a(3) BauGB) und 22.03.2024 (§§3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der IHK, Regionalgeschäftsstelle Montabaur wird folgendes mitgeteilt: 

 

Schreiben vom 25.11.2025 
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Schreiben vom 22.03.2024 
Keine Anregungen oder Bedenken. 

1. Grundsätzliche positive Bewertung 
2. Positiv für Lokalwirtschaft 

3. Unklare verkehrliche Erschließung 

4. Sicherstellung Immissionsschutz 
5. Stärkung Grundzentrum Nassau 

6. Synergien und Verkehrserschließung sichern 
7. Keine grundsätzlichen Bedenken 

 
Abwägung: 

Die Eingaben sind zur Kenntnis zu nehmen. Die benannten Faktoren (Immissionsschutz, 

Verkehrliche Erschließung, Synergien mit Bestandsunternehmen im Umfeld…) betref-

fen die Ausführungsebene und können nicht auf der Ebene eines Angebotsbebauungs-

plans abschließend behandelt werden. Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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10. Vodafone GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier, 2 x E-Mail vom 

20.11.2025 (§4a(3) BauGB) und 26.03.2024 (§§3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der Vodafone GmbH, Trier wird folgendes mitgeteilt: 
 

Schreiben vom 20.11.2025 
E-Mail 1: 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 20.10.2025. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist in dem ange-
fragten Planbereich derzeit nicht geplant. 
 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die Seite: 
 
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html 
 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH / 
Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH angefordert werden. 
 
 

E-Mail 2: 

 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 20.10.2025. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine 
Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit 
dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
Vodafone GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 
 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind erreichbar via Internet über die Seite: 
 
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html 
 
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einholen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planauskünfte für Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH / 
Vodafone GmbH und Vodafone West GmbH angefordert werden. 

 

 

 

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
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Schreiben vom 26.03.2024 
Es wurden keine Bedenken oder Anregungen geäußert. 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Sie betrifft die Ausführungsplanung. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 

      

 

 



Seite 30, Aufstellung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in der Ortsgemeinde Singhofen, 

Abwägungen und Beschlussvorschläge, Verfahren nach §§ 3(2), 4(2) u. 4a (3), 

Stand: Februar 2026 

 

 

11. Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, 

PTI14, Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, Schreiben vom 05.11.2025 

(§4a(3) BauGB)  
Seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH wird folgendes mitgeteilt: 

 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus 
dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei teilweise um mehr-
zügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Unsere unterirdischen Kabelanla-
gen wurden in Standardtiefe nach TKG verlegt. Wir weisen darauf hin, daß die Gültigkeit dieser Pläne 
auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. 
Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch 
die Möglichkeit unsere Trassenpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter 
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/start.html erforderlich. 
 
In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicherweise Bleimantelkabel. 
Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, so bitten wir Sie den u.g. Ansprech-
partner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und ggf. notwendigen Austauschmaßnah-
men umgehend ergriffen werden können. 
 
Hinsichtlich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen wir auf die die-
ser eMail beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung erhält auch eine Erläuterung 
der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und Abkürzungen. 
 
Wir gehen davon aus, daß Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der Planungs- und/oder 
Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückantwort, damit in unserem Hause die 
erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der Anlagen eingeleitet werden können. Kontakt-
adresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Speier, Ste.-
Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg (Rufnummer 06431/297607; eMail: Dominik.Speier@telekom.de) oder 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-
Str. 1, 57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 
 
Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Baumaßnahmen 
berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden müssen, werden wir diese 
Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben. Sollte 
eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im Bau-
zeitenplan ein den durch die Telekom auszuführenden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzupla-
nen. 
Wir weisen darauf hin, daß eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den von Ihnen 
beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. 
 
Wir gehen davon aus, daß der Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung einholt. 

 

mailto:planauskunft.mitte@telekom.de
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/start.html
mailto:Dominik.Speier@telekom.de
mailto:Elmar.Seibert@telekom.de
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Abwägung: 

Dem Schreiben war eine Kabelschutzanweisung beigelegt, die aufgrund ihrer Länge und 

nicht auf den konkreten Bebauungsplan bezogenen Natur nicht wiedergegeben wird. Die 

Aussagen der Stellungnahme betreffen im Wegebereich des Plangebiets verlaufende 

Bestandskabel und damit die Ausführungsplanung bzw. die konkrete Ausführung. Än-

derungen am Bebauungsplan sind nicht erforderlich. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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12. Syna GmbH, Operative Netzplanung Rhein-Lahn, Westallee 5-7, 56112 

Lahnstein, Schreiben vom 27.03.2024 (§§ 3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der Syna GmbH, Lahnstein wird folgendes mitgeteilt: 
 

 

 

 

 
 

Versorgung mit Strom und Gas kann gesichert werden. Es besteht ein Platzbedarf von 

36m² für eine Trafostation. 
 

Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. Eine kleinflächige Trafostation bedarf 

nicht zwingend einer Festlegung von entsprechenden Flächen im Bebauungsplan. Die 

entsprechende Planung sollte bedarfsgerecht auf Ausführungsebene erfolgen. Die Be-

gründung sollte nachrichtlich um die Aussagen zu Platzbedarf der Trafostation und Be-

trieb ergänzt werden. 

 
Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wurde nachrichtlich 

um Aussagen zu Platzbedarf der Trafostation und Betrieb ergänzt. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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13. Umicore Mining Heritage GmbH, Postfach 1351, 63403 Hanau, Schreiben 

vom 19.02.2024 (§§ 3(2) u. 4(2) BauGB) 
Seitens der Umicore Mining Heritage GmbH, Hanau wird folgendes mitgeteilt: 
 

 
 

 
 

 
 
Keine Hinweise auf Altbergbau im Plangebiet. 

 
Abwägung: 

Die Stellungnahme ist zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 

      

 

 

 

 



Seite 35, Aufstellung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in der Ortsgemeinde Singhofen, 

Abwägungen und Beschlussvorschläge, Verfahren nach §§ 3(2), 4(2) u. 4a (3), 

Stand: Februar 2026 

 

 

14. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter 

Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken (§4(3)a BauGB) 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen in der Bun-

deswehr, Fontainengraben 200, 53019 Bonn, Schreiben vom 21.10.2025 

• inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, Am Saaralt-

arm 1, 66740 Saalouis, E-Mail vom 21.10.2025 

• Tyczka Energy GmbH, Fachbereich Gasnetze VVPKS, Blumenstraße 5, 82538 

Geretsried, E-Mail vom 21.10.2025 

• Amprion GmbH, Bestandsicherung Leitungen, Robert-Schuman-Straße 7, 

44263 Dortmund, E-Mail vom 30.10.2025 

• Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 Sankt Goarshau-

sen, Schreiben vom 30.10.2025 

• Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 

Montabaur, E-Mail vom 06.11.2025 

• Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstraße 1, 56355 Nastätten, 

Schreiben vom 29.10.2025 
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15. Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter 

Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken (§§ 3(2) u. 4(2) BauGB) 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen in der Bun-

deswehr, Fontainengraben 200, 53019 Bonn, Schreiben vom 20.02.2024 

• Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz, Schrei-

ben vom 26.02.2024 

• IHK-Regionalgeschäftsstelle Montabaur, Bahnhofsplatz 2-4, 56410 Monta-

baur, Schreiben vom 22.03.2024 

• Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Kob-

lenz, Schreiben vom 22.03.2024 

• Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Bahnhof-

straße 32, 56410 Montabaur, E-Brief vom 27.03.2024 

• Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Zurmaiener Straße 175, 

54292 Trier, E-Mail vom 26.03.2024 

• Forstamt Lahnstein, Emser Straße 8, 56112 Lahnstein, Schreiben vom 

22.02.2024 

• Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, E-Mail vom 

16.02.2024 
 



Seite 37, Aufstellung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in der Ortsgemeinde Singhofen, 

Abwägungen und Beschlussvorschläge, Verfahren nach §§ 3(2), 4(2) u. 4a (3), 

Stand: Februar 2026 

 

 

II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB 

1. Privatperson 01, E-Mail vom 30.10.2025 (§4a(3) BauGB)  

Seitens der Privatperson 02 wird folgendes mitgeteilt: 

 
Bei Ansicht des geänderten Bebauungsplanes hätte ich gerne folgende Fragen beantwortet. 
 
Entgegen einer früheren Planung (mit Wendehammer) wird in diesem Bebauungsplan eine 
durchgehende Straße zwischen Erich-Kästner-Str. und Schulstraße gezeigt. 
 
Wird diese Straße als neu hergestellte Erschließungsstraße (mit Entwässerungskanal, Beleuchtung 
etc.) geplant? 
 
Sind durch die Änderung des Bebauungsplanes, die bisher nicht betroffenen Anlieger, jetzt zur Zah-
lung von Anliegerkosten verpflichtet. Besteht durch die Änderung des Straßenverlaufes jetzt die Mög-
lichkeit für die Eigentümer der Parcellen 27 u. 28 Baumaßnahmen zu tätigen, zb Bau eines Einfamili-
enhauses? 
 

• Unklare Straßenerschließung 

• Unklare Bebaubarkeit übriger Parzellen 

 

Abwägung: 

• Die konkrete Ausgestaltung des Verkehrsweges ist im Rahmen der Ausführungspla-

nung mit der Gemeinde zu klären. Eine Klärung muss nicht auf der Bebauungspla-

nebene erfolgen. 

• Die Details sind mit der zuständigen Abteilung in der Verbandsgemeinde abzustim-

men. Es ist von einer Regelung vergleichbar mit der für die benannten Parzellen 27 

und 28 bezüglich der Straße „Am Sportplatz“ bestehenden auszugehen. Eine Klä-

rung muss nicht auf der Bebauungsplanebene erfolgen. 

• Eine Bebaubarkeit der zuvor benannten Parzellen ist mit der Gemeinde abzustim-

men. Eine Klärung muss nicht auf der Bebauungsplanebene erfolgen. 

 

Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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2. Privatperson 02, Singhofen, Schreiben vom 23.11.2025 (§4a(3) BauGB)  

Seitens der Privatperson 02 wird folgendes mitgeteilt: 
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1. Abweichung Begründung – Planzeichnung 

2. Schallgutachten auf altem Stand, fehlerhafte Ausgangsdaten, zusätzlicher Verkehrs-
lärm durch Planung 

 

Abwägung: 

1. Die Aussagen der Planungsbeschreibung auf S. 16 der Begründung sind in der Tat 

überholt und an den tatsächlichen Planungsstand anzupassen. Dies kann nachricht-

lich geschehen und ist unschädlich. 

2. Eine Aktualisierung des Schallgutachtens (vgl. auch I. 4.) ist sinnvoll und sollte er-

folgen. Aus den unter I. 4. benannten Gründen ergibt sich hieraus keine inhaltliche 

Veränderung.  

 

Die Eingabe verweist auf erhebliche Abweichungen zwischen den Annahmen des 

Schallgutachtens zur Bestandsbelastung und der Realität. Das Gutachten wurde ur-

sprünglich Ende November 2021 erstellt, daher ist nicht sicher auszuschließen, dass 
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die beschriebene Aufstockung im Jahr 2021 nicht umfassend berücksichtigt wurde. 

Dies ist zu prüfen. 

 

Die Bedenken bezüglich einer erheblichen Mehrbelastung durch von im Plangebiet 

anzusiedelnden Nutzungen sind zur Kenntnis zu nehmen. Altenwohnheime gelten 

als Wohngebäude: „Altenwohnheime mit möblierten oder unmöblierten Apparte-
ments (Wohnungen) oder mit Zimmern, in denen alte Menschen selbstbestimmt in 

den eigenen vier Wänden ihren Haushalt führen, sind auch dann unstreitig Wohn-
gebäude, wenn der Heimträger zB eine Gemeinschaftsverpflegung oder Betreu-

ungsdienste anbietet.“ (Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, §3 BauNVO, RN47). 

Da diese Nutzung im angrenzenden Nutzungstyp (Wohnen) zulässig wäre, ist nicht 

von planungsrelevanten Auswirkungen auszugehen. Altenpflege dagegen ist der 

gesundheitlichen Versorgung zuzurechnen. Die entsprechende Nutzung ist ebenfalls 

in Allgemeinen Wohngebieten zulässig, eine erhebliche Belastung des Plangebiets 

und der Umgebung entsprechend nicht wahrscheinlich. Da die konkrete Nutzung 

und der Umfang dieser nicht bekannt ist, kann eine abschließende Beurteilung nicht 

auf der Ebene des Angebotsbebauungsplans erfolgen. Der Nachweis einer Verträg-

lichkeit ist entsprechend auf der konkreten Planungsebene zu erbringen. 

 

Das Schallschutzgutachten teilt die ermittelten Werte jeweils tags und nachts fol-

gendermaßen auf: 

• Sportlärm 

• Verkehrslärm 

• Gewerbelärm 

Die Eingabe beschränkt sich für die beschriebenen Lärmrisiken auf den zu erwarten-

den zusätzlichen Verkehrslärm. Dieser muss den bestehenden und vorgesehenen 

Gebietstypen folgend wohnverträglich sein. Aktuell wird im Gutachten eine Unter-

schreitung von mindestens 5 Dezibel attestiert, was einen erheblichen Spielraum 

nahe an der Irrelevanz (6 Dezibel Unterschreitung nach TA-Lärm) darstellt.  

 

 

Schreiben vom 24.03.2024 
Seitens der Privatperson wird folgendes mitgeteilt: 
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1. Forderung Ermittlung und planerische Bewältigung von Emissionen ausgehend 
vom Plangebiet 

2. Befürchtung einer erheblichen Verkehrszunahme von Beschäftigten, Rettungsfahr-
zeugen und Nachtverkehr 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme entspricht inhaltlich in weiten Teilen der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion (Schreiben vom 26.02.2024, vgl. I.4.). Eine Anpassung des schalltechni-

schen Gutachtens an die vorliegende Planung ist sinnvoll. Ein Beschluss hierzu wurde 

im Rahmen von I. 4. gefasst und muss hierzu entsprechend nicht erneut gefasst werden.  

 

Beschlussvorschlag:  

Die Aktualität der Grunddaten zur Ermittlung der Lärmbelastungen im Plangebiet ist zu 

prüfen, das Gutachten ggfs. entsprechend anzupassen. 

 

Beratungsergebnis: 

 

ein- 

stimmig 

mit 

Stimmen- 

Mehrheit 

ja nein Enthaltun-

gen 

laut Beschluss- 

vorschlag 
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III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB  
 

Keine 


